
Multilaterale Sondervereinbarung RID 4/2014 
 

nach Abschnitt 1.5.1 RID über die Beförderung von UN 1361 KOHLE oder RUSS oder  
UN 3088 SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. 

 
 
(1) Steinkohle, Koks und Anthrazitkohle, die den Klassifizierungskriterien der Klasse 4.2, Verpa-

ckungsgruppe III entsprechen, dürfen abweichend von den Sondervorschriften für die Beför-
derung in loser Schüttung auch in offenen Wagen befördert werden, vorausgesetzt, 

 
a) die Kohle wird aus der frischen Förderung (ohne Temperaturmessung) direkt in den Wa-

gen oder Container gefördert oder 
 
b) die Temperatur der Ladung ist während oder unmittelbar nach der Befüllung des Wagens 

oder Containers nicht größer als 60 °C. Der Befüller muss mittels geeigneter Messmetho-
den sicherstellen und dokumentieren, dass die maximal zulässige Temperatur der La-
dung während oder unmittelbar nach dem Befüllen der Wagen oder Container nicht über-
schritten wird. 

 
Der Absender muss sicherstellen, dass im Begleitdokument der Sendung (wie ein Konnosse-
ment, Ladungsmanifest oder CIM/CMR-Frachtbrief) folgende Angabe enthalten ist: 
 
"BEFÖRDERUNG VEREINBART GEMÄSS ABSCHNITT 1.5.1 DES RID (RID 4/2014)". 

 
Die übrigen Vorschriften des RID gelten nicht. 

 
(2) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2014 für Beförderungen in den Hoheitsgebie-

ten der RID-Vertragsstaaten, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor die-
sem Zeitpunkt von einem der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeit-
punkt nur für Beförderungen in den Hoheitsgebieten derjenigen RID-Vertragsstaaten, die die-
se Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen haben. 

 
 
Bonn, den 6. Juni 2014 
 
Die für das RID zuständige Behörde 
der Bundesrepublik Deutschland 
 
Das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Silvia Prinz 


